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Zum Düngerecht – was kommt auf 

uns zu? 

Die neue Düngeverordnung ist in aller Mun-
de, aber was einzelbetrieblich auf die Unter-
nehmen zukommen soll, ist vielen Betriebs-
leitern nicht bewusst.  
Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, zu-
sammen mit GF Valverde an einer Gesprächs-
runde des Bundesministeriums unter der Fe-
derführung von Staatssekretär Dr. Aeikens 
teilzunehmen, in der die wichtigsten Verände-
rungen diskutiert wurden. 
Ein kurzes Fazit vorweg: Die betrieblichen 
Auswirkungen können zum Teil sehr dras-
tisch sein, aber zum Teil auch nur eine unter-
geordnete Rolle spielen – sehr betriebsabhän-
gig – und am Ende steht noch ein großes Fra-
gezeichen. 
Der Paradigmenwechsel der Umweltverbände 
und vor allem unserer Politik bezüglich der 
organischen Düngung und deren „Umweltbe-
lastung“ hat auch zur Folge, dass eine Ver-
schärfung der Düngeverordnung gerade in 
diesen Bereichen unsere Betriebe am härtes-
ten trifft.  
Auf die aus meiner Sicht wichtigsten Verän-
derungen möchte ich kurz eingehen: 
Die Auswirkungen der Sperrfrist für N-
haltige Düngemittel auf Ackerland nach 
Ernte der Hauptfrucht bis zum 31. Januar 
mit den Ausnahmeregelungen für Raps und 
Zwischenfrüchte, die bis zum 15. Sep. und 
Wintergerste, die bis zum 1. Okt. gesät wur-
den, versteht man erst im Umkehrschluss. 
Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Gül-
leausbringung auf die Stoppel zu Winterwei-
zen nicht mehr möglich ist! Zusätzlich soll 
hierbei noch eine Obergrenze von max. 60 
kg N/ha (nach Ernte der Hauptfrucht bis 31. 
Jan.) verschärfend hinzukommen. Auch eine 
mineralische N-Düngung zur Strohrotte oder 
für schwache  
 
 

 
 
 
 

Tilo Körner leitet den Fachausschuss Ackerbau im 
DBB und bewirtschaftet einen Marktfruchtbetrieb im 
Süden Sachsen-Anhalts 
 
Weizenbestände wird im Herbst nicht mehr 
möglich sein! 
Welche Folgen dies für Betriebe mit großen 
Mengen an Wirtschaftsdünger hat, kann man 
sich gut vorstellen und auch hieraus begrün-
det sich die Forderung nach einer Erhöhung 
der Lagerkapazität für flüssige Wirt-
schaftsdünger von 6 auf 9 Monate für Be-
triebe mit mehr als 3 GV/ha oder für Bio-
gasanlagen ohne eigene Fläche. Ebenso 
müssen Lagerkapazitäten für Festmist und 
Kompost von mindestens 2 Monaten vorge-
halten werden. Die Kostenschätzung des Mi-
nisteriums für die Umsetzung der neuen Dün-
geverordnung beträgt mehr als 150 Mio. €. 
Der größte Teil davon dürfte auf den Ausbau 
von Lagerkapazitäten und die Investitionen in 
Ausbringungstechnik fallen. 
Die Einarbeitungspflicht von ausge-
brachten Wirtschaftsdüngern soll auf 4 
Stunden herabgesetzt werden. Wobei, wie 
in vielen anderen Bereichen, auch hier eine 
Länderermächtigungsklausel eingeführt wer-
den soll.  

Auf ein Wort 
von Tilo Körner 
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Das heißt, den Ländern wird es gestattet sein, 
die Frist auch bis auf 1 Stunde herabzusetzen. 
 
Hier sind wir künftig als Verband besonders 
gefordert, Einfluss zu nehmen, wenn diese 
sog. „§ 13 Parameter“ (Länderermächtigung 
für weitergehende Vorschriften) diskutiert 
werden. 
Aus einem 14-Punkte umfassenden Maßnah-
mekatalog müssen die Länder mind. 2 Maß-
nahmen wirksam werden lassen und es ist von 
großer Bedeutung, welche Punkte dann grei-
fen. 
 
Die Befürchtungen reiner Marktfruchtbe-
triebe, dass harnstoffhaltige Düngemittel 
nur in Verbindung mit Urease-
Hemmstoffen auszubringen sind, möchte 
ich an dieser Stelle doch teilweise entkräften. 
Hier sollten wir auf Vorschläge der Zuliefer-
industrie vertrauen, die auch schon in anderen 
Ländern derartig behandelte Düngemittel an-
bietet. Der ökonomische Vorteil von Harn-
stoff gegenüber beispielsweise Kalkammon-
salpeter sollte auch bei den folgerichtigen 
Preisaufschlägen bestehen bleiben, da durch 
eine derartige Behandlung ebenso die Stick-
stoffeffizienz steigt. 
Alle Betriebe gleichermaßen betreffend soll 
durch die Änderungen im Dünge-gesetz eine 
neue Düngeplanung nach Sollwertmethode 
eingeführt werden.  
Unsere Betriebsleiter dürften fast alle in der 
Lage sein, eine ordnungsgemäße Düngepla-
nung für das Jahr zu erstellen und der Nach-
weis gemäß Düngeverordnung ist ohnehin 
schon jetzt jährlich nachzuweisen.   
 
Die bisherige Düngebilanz wird zukünftig 
durch eine Stoffstrombilanz ersetzt werden 
mit einem Maximalwert von 50 kg N-
Überschuss/ha/a, gemittelt über 3 Jahre.  
Besonders Betriebe auf Grenzstandorten oder 
mit großen Rekultivierungsflächen müssen 
hier aufmerksam sein, um Sanktionen oder 
Ordnungswidrigkeitsverfahren zu vermeiden. 
Ebenso müssen die Obergrenzen von max. 10 
kg P2O5-Überschuss/ha/a nachgewiesen 
werden und es dürfen künftig nur max. 170 
kg organischer-N/ha/a ausgebracht werden. 
Ob diese Begrenzungen fachlich oder eher 
politisch begründet sind, bleibt ungewiss. Es 

stellte sich generell die Frage, auf welcher 
Datengrundlage die Werte entstanden sind, 
denn die uns während der Gesprächsrunde 
vom Thünen-Institut unterbreiteten Nähr-
stoffvergleiche stammten aus den Jahren 
2007-10 bzw. den Ergebnissen der Evaluie-
rung der DüngeVO von 2012. 
 
Dies sind viele neue Regelungen, die z. B. 
den Aufwand in einen Marktfruchtbetrieb, 
wie den meiner Familie, nur gering erhöhen 
werden. Andererseits können jedoch Betriebe 
mit viel Wirtschaftsdüngereinsatz dadurch 
auch schnell in existenzielle Bedrängnis gera-
ten.  
Am Ende sind die Entwürfe der Bundesregie-
rung zum Düngegesetz und zur Düngeverord-
nung aber noch mit einem großen Fragezei-
chen versehen. Die Zustimmung im Bundes-
rat ist weiterhin ungewiss, da es durch die 
politische Verteilung in der Länderkammer 
auch durchaus Rufe nach noch schärferen 
Regelungen gibt. Falls es der Bundesregie-
rung nicht gelingen sollte, diese Entwürfe vor 
der Bundestagswahl in beiden Häuser zu ver-
abschieden so ist gewiss, dass bei einer 
Neuvorlage in der nächsten Legislaturperiode, 
egal unter welchen politischen Mehrheiten, es 
für uns Landwirte keine Erleichterungen ge-
ben wird – eher im Gegenteil. Denn drohend 
sitzt im Hintergrund die EU-Kommission, 
welche auf die Umsetzung der Nitrat-
richtlinie verweist und abschließend die Neu-
regelungen im Düngegesetz ebenfalls noch 
notifizieren muss.  
Wir sollten also, wenn auch zähneknirschend 
die Daumen drücken, dass diese Entwürfe 
angenommen werden. 
 
In Absprache mit Herrn Dr. von Wulffen von 
der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gar-
tenbau geben wir Ihnen dessen Veröffentli-
chung zum Düngerecht für die DLG zur 
Kenntnis. Das ist eine sehr gute Zusammen-
fassung, die wir am Ende des Rundbriefes 
anhängen. 
 
 
Ihr Tilo Körner, 
Fachausschuss Ackerbau im DBB 
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Pressemitteilung vom 22.02.2017 
Keine weitere Umschichtung von Agrarsubventionen von der ersten in 
die zweite Säule 
 
Der Agrarausschuss der Länderkammer hat 
sich im erzielten Kompromiss für eine Erhö-
hung des Umlageanteils von jetzt 4,5 % auf  
6 % von der ersten in die zweite Säule ausge-
sprochen. 
 
Diese zusätzliche Umschichtung lehnt der 
DBB ab und sieht letztendlich darin auch ei-
nen Wortbruch zu dem seinerzeit erzielten 
Beschluss im Rahmen des Finanzierungsrah-
mens der jetzigen Förderperiode. 
 
Die damals schon beschlossene Umschich-
tung von 4,5 % wurde vom Bauernbund im 
Rahmen der Diskussion massiv kritisiert und 
alternativ die Einführung einer Degression 
und anschließender Kappung gefordert. 
Eine weitere Umverteilung von Prämienrech-
ten, vom Grunde her der nach wie vor berech-
tigte Anspruch der Betriebe als Preisaus-
gleichszahlung, führt zwangsläufig zu einer 
weiteren wirtschaftlichen Belastung. (In den 
neuen Ländern entspricht über alle Rechts- 
und Bewirtschaftungsformen der Gewinn je 
ha der Prämienhöhe der ersten Säule.) 
 
Sollte sich der Bundestag dem Votum des 
Bundesrates anschließen, so ist sicherzustel-
len, dass die umverteilten Mittel über ver-
nünftige Agrarumweltmaßnahmen der Land-
wirtschaft wieder zugutekommen.  
Schon in der vergangenen Förderperiode hat 
der Bauernbund immer gefordert, dass ver-
nünftige sachbezogene Programme aufgelegt 
werden. Dieser Forderung wurde nur teilwei-
se entsprochen, so dass bereits jetzt vermut-
lich erhebliche bereitstehende Mittel gar nicht 
abgerufen werden.  
Den Betrieben sind bei einigen angebotenen 
Maßnahmen die Prämien, gemessen an den 
wirtschaftlichen und ökologischen Risiken, 
viel zu gering. 

Schwerpunkt muss die Aufstockung bei den 
Agrarinvestitionsmitteln für die Technik für 
Fest- und Flüssigdüngerausbringung zur 
Durchsetzung der neuen Düngeverordnung 
mit einem verlorenen Zuschuss analog der 
Prämienförderung sein. 
 
Ebenso sind die den Betrieben zu erwartenden 
aufoktroyierten Baumaßnahmen wegen der 
Durchsetzung der Dünge-VO bzgl. der Lage-
rung von festen und flüssigen organischen 
Düngern als Prämienförderung zu unterstüt-
zen. 
 
Eine vernünftige und seinerzeit von den Be-
trieben ordnungsgemäß angewendete Agra-
rumweltmaßnahme war die Förderung der 
Mulchsaaten. Dieses Programm sollte wieder 
angeboten werden. 
Betriebe, die in benachteiligten Gebieten 
wirtschaften, haben sehr große wirtschaftliche 
Wettbewerbsnachteile. Hier muss geprüft 
werden, ob die Gebietskulisse nicht um die 
„leichten“ Standorte wieder erweitert werden 
kann und der Verlust realistischer ausgegli-
chen wird als jetzt. 
 
Von 1995 – 2000 wurden die FFH-Gebiete 
(Fauna-Flora-Habitate und Vogelschutzgebie-
te) ausgewiesen und an die EU gemeldet. Die 
EU fordert jetzt die Durchsetzung dieser Na-
tura Maßnahmen über nationales Recht ab 
2018. 
Die in diesen Gebieten wirtschaftenden Be-
triebe werden sich zusätzlichen Repressionen 
gegenübersehen, die aus ELER-Mitteln begli-
chen werden müssen. 
 
Realistisch betrachtet ist zu erwarten, dass es 
zu weiteren Verschärfungen im Baurecht und 
in den Haltungsbedingungen im Veredlungs-
bereich kommt. Auch hierfür sind ELER-
Mittel einzusetzen. 
 

Aus der Verbandsarbeit 
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Die jetzt in Rede stehende Kürzung würde ca. 
weitere 300 Millionen Euro ausmachen, für 
Sachsen-Anhalt würde der Umverteilungsan-
teil bei ca. 30 Millionen Euro liegen.  
Die maximale, von Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen geforderte Umverteilung, hätte 
einen Betrag von 750 Millionen Euro erge-
ben, der „Kompromiss“ auf 6 % geht auf die 

Initiative von Sachsen-Anhalt und Baden - 
Württemberg zurück. 

 
Am 10.03.2017 hat dann der Bundesrat doch 
einem Kompromiss zur Erhöhung der Mit-
telumschichtung von der ersten in die zweite 
Säule auf 6 % zugestimmt. 

 
Bauernbund sieht Vertrauensbruch in bestehende Beschlüsse 
 
Der Deutsche Bauernbund kritisiert entschie-
den den in der heutigen Bundesratssitzung 
getroffenen Beschluss, der Bundesregierung 
eine Anhebung der Umschichtung der Mittel 
von der ersten in die zweite Säule von derzeit 
4,5 auf 6 % zu empfehlen, was für die Bauern 
einen Verlust von 70 Millionen Euro von den 
berechtigten Preisausgleichsleistungen bedeu-
tet. 
 
Bereits in der Vergangenheit hatte sich der 
Deutsche Bauernbund mehrfach gegen jegli-
che zusätzliche Umschichtung ausgesprochen 
und sieht darin einen Vertrauensbruch zu dem 
seinerzeit erzielten Beschluss im Rahmen des 
Finanzierungsrahmens der jetzigen Förderpe-
riode und einen Eingriff in die Planungssi-

cherheit und Verlässlichkeit für die landwirt-
schaftlichen Betriebe.  
 
Es bleibt nun abzuwarten, ob der Bundestag 
diese Länderinitiative aufgreift. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit hätte der Kompromiss 
erst nach der Bundestagswahl eine reale 
Chance auf Durchsetzung.  
 
Sollte es dann doch zu einer 6 %-igen Um-
schichtung der Mittel kommen, weist der 
Bauernbund mit Nachdruck daraufhin, dass 
diese zusätzlichen Mittel in der zweiten Säule 
dann vorrangig für notwendige Investitionen 
im Zusammenhang mit der Novellierung der 
Dünge-Verordnung (z.B. Technik für Fest- 
und Flüssigdüngerausbringung) zu verwenden 
sind. 

 
Momentan gestaltet sich die Förderung der zweiten Säule wie folgt: 
Schwerpunkte der ELER-Förderung in den einzelnen Bundesländern 2014 – 2020 (in %) 
(Quelle: BMEL) 

Bundesland 
Agrarinves-

titionen 
Ausgleichs-

zulage 

Agrar-
umwelt 
u. Klima 

Öko-
landbau 

Basisdienstl. 
u. Dorfer-
neuerung LEADER 

Baden-Württemberg 23,0 15,6 30,8 12,2 3,6 6,2 

Bayern 12,6 29,6 30,4 15,7 5,3 5,8 

Brandenburg/Berlin 12,4 10,3 7,1 13,2 9,5 25,9 

Hessen 22,4 10,1 3,6 24,0 19,1 12,3 

Mecklenburg-Vorp. 22,7 0,0 13,1 13,9 27,8 7,3 

Niedersachsen/Bremen 17,7 6,1 17,4 5,9 28,2 7,9 

Nordrhein-Westfalen 16,2 4,0 27,5 11,3 16,5 6,2 

Rheinland-Pfalz 22,6 0,0 26,0 22,7 3,4 13,0 

Saarland 17,5 8,6 17,1 15,5 21,3 13,7 

Sachsen 21,6 10,3 15,8 4,1 0,7 40,0 

Sachsen-Anhalt 9,8 4,8 14,5 6,4 36,3 0,1 

Schleswig-Holstein 7,4 1,3 14,1 9,7 21,5 12,6 

Thüringen 18,6 14,0 26,9 4,3 24,2 5,7 

Deutschland 16,7 11,5 20,5 11,3 15,4 11,9 



7  DBB-Rundbrief März 2017 
 
Milchanlieferung hat Anfang 2017 wieder zugenommen – doch woher kommt 
die Milch? 
 
Nach Auskunft der Zentralen Milchmarktbe-
richterstattung (ZMB) GmbH hat in Deutsch-
land die Milchanlieferung in den ersten Wo-
chen dieses Jahres wieder zugenommen.  
Dieser Anstieg ist sowohl im saisonalen als 
auch im Vergleich zum Vorjahresniveau zu 
verzeichnen. 
Es stellt sich allerdings die Frage, wo diese 
Milch herkommt, wenn z.B. allein in Sach-
sen-Anhalt über 70 Milchviehbetriebe ihre 

Produktion eingestellt haben. Wie befürchtet, 
wird eine Umverlagerung und ein Konzentra-
tionsprozess in Großbetriebe stattgefunden 
haben und hauptsächlich kleinere und mittlere 
Betriebe haben aufgegeben, da sie den Druck 
am Milchpreismarkt nicht mehr standhalten 
konnten.  
Genau das hätte mit der vom Bauernbund 
geforderten Teilentschuldung verhindert wer-
den können! 

 
Renaissance der kleineren und mittleren Betriebe 
 

Deutscher Bauernbund begrüßt „Grünbuch Ernährung, Landwirtschaft und 
ländliche Räume“ von Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt 
 
Im Vorfeld der Internationalen Grünen Wo-
che in Berlin hat der Deutsche Bauernbund 
die Zielsetzungen von Landwirtschaftsminis-
ter Schmidt, sich in der Agrarförderung künf-
tig mehr auf die kleinen und mittleren Betrie-
be zu konzentrieren, ausdrücklich unterstützt. 
 
Diese Aussage ist Bestandteil seines bereits 
zum Ende letzten Jahres vorgestellten „Grün-
buches“, welches den „Fahrplan“ für die wei-
tere Agrarpolitik und die Akzeptanz der deut-
schen Landwirtschaft darstellen soll.  
Natürlich kommt es am Ende auf die Ausge-
staltung und Definition an, welcher Betrieb 
klein, mittel oder groß ist. Der DBB orientiert 
diesbezüglich seit Jahren an der durchschnitt-
lichen Größe eines Gemeindeareals von 1.000 
ha, d.h., dass Betriebe, deren landwirtschaftli-
che Nutzfläche über 1.000 ha beträgt, nicht 
mehr als „mittel“ zu bezeichnen sind. Der 
negative Einfluss dieser Betriebe auf die 
Chancengleichheit und vor allem auf eine 
gesunde Entwicklung der ländlichen Räume 
und den agrarsozialen Bereich ist mehrfach 
bewiesen. 
 
Die Größendiskussion wird ebenso ein Punkt 
auf der jetzt wieder auf der Tagesordnung 

stehenden Agrarreform (jetzt: 2020) sein. Der 
DBB wird hierbei seine alte Forderung nach 
einer Obergrenze der Direktzahlungen von 
300.000 € je Betrieb bekräftigen.  
 
„Es ist für uns sehr erfreulich, dass das Prin-
zip „Wachsen oder Weichen“ zu Ende ge-
kommen ist und wir hoffen, dass es auch im 
wissenschaftlichen Beirat ein Umdenken ge-
ben wird. 
In dem vom Bundesminister geplanten Prak-
tikerbeirat haben wir unsere Mitarbeit emp-
fohlen“, so die Geschäftsführerin des Bauern-
bundes vor der Eröffnungsveranstaltung der 
Grünen Woche 2017. 
 
Inzwischen hat der Bundesminister Anfang 
März zum Agrarrat in Brüssel erneut bekräf-
tigt,  
dass er mit der Reform der Gemeinsamen EU-
Agrarpolitik (GAP) im Jahr 2020 kleinere 

und mittlere Betriebe stärker stützen will. 
Der in der „Region verwurzelte, aktive Land-
wirt“ soll stärker gefördert werden; die Kri-
terien Tierwohl und Nachhaltigkeit sollen 
eine Rolle spielen.  
Eine Definition von „klein“ und „mittel“ 
konnten wir allerdings noch nicht erfahren.

 
 
 



8  DBB-Rundbrief März 2017 
 
Offener Brief von Landnutzerverbänden an MP Haseloff vom 05.01.2017 
Gesprächstermine am 26.01. und 02.02.2017 in Ministerium und Staatskanzlei 
 
Gleich zu Jahresbeginn wurden wir mit Ärger 
konfrontiert, der zu genüge in den Medien 
bearbeitet wurde. Anlass war ein offener Brief 
an MP Haseloff, in dem 18 Verbände ihre Un-
zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregie-
rung, der Umsetzung des Koalitionsvertrages 
und allgemein über die Zukunft der ländlichen 
Räume geäußert haben. (Das hört sich zu-
nächst viel an – die zahlreichen Vernetzungen 
und Doppelmitgliedschaften der Akteure in 
den einzelnen Verbänden sind aber zu beach-
ten!)  
Die Ministerin hatte daraufhin die unterzeich-
nenden Verbände und vier weitere, so auch 
den Bauernbund, eingeladen.   
An der ersten Veranstaltung am 26.01.2017, 
auf Einladung der Ministerin, an der Vizeprä-
sident Schwalenberg teilnahm, hatte der Präsi-
dent des Bauernverbandes gleich zu Beginn 
erklärt, dass wir den Raum verlassen sollen, 
wenn wir die Positionen des Briefes nicht mit-
tragen.  
Damit war die Ministerin nicht einverstanden 
und es kam zu dem bekannten Affront. 
An einem weiteren Gespräch eine Woche spä-
ter, diesmal auf Einladung des Ministerpräsi-
denten, mit fast allen Verbänden, die im länd-
lichen Raum agieren, hatte sich der Präsident 
des Bauernverbandes zunächst für die vorheri-
ge misslungene Veranstaltung entschuldigt. 
 
Der Inhalt des offenen Briefes umfasst ein 
breites Spektrum, das der Bauernbund teilwei-
se teilt, aber in einigen Punkten auch anders 
sieht. 
Probleme der Landesagrarpolitik werden von 
uns laufend mit dem Landwirtschaftsministe-
rium und der Führungsspitze des Hauses be-
sprochen. Daher haben wir keine dringende 
Notwendigkeit gesehen, ein Gespräch zu er-
zwingen.  
Wir müssen uns schon sehr wundern, dass in 
Zeiten, in denen jeder von Bürokratie- und 
Personalabbau spricht, ein Hauptkritikpunkt 
des Briefes fehlendes Personal in den Verwal-
tungen ist.  

Es kann sicherlich nicht wünschenswert sein, 
mehr Personal in den Agrarverwaltungen (die 
dann u.a. Ihre Höfe kontrollieren können), 
einzustellen. 
Auch, wenn wir von den Initiatoren des Brie-
fes gefragt worden wären, hätten wir ihn nicht 
unterschrieben, da es sicherlich andere Metho-
den gibt, in den Dialog zu treten. 
 
Entgegen verbreiteten Verlautbarungen hat 
Präsident Klamroth nach Aufforderung durch 
den Ministerpräsidenten auf die wirklichen 
aktuellen Probleme des ländliche Raumes hin-
gewiesen. 
 
Schwerpunkt ist aus unserer Sicht auch in die-
sem Jahr die außergewöhnlich angespannte 
Situation in den Betrieben, sodass wir als vor-
dringlichste Aufgaben sehen: 

- Sicherung der Direktzahlungen - keine 
Umverteilung der ersten in die zweite Säule 

- Eindämpfen des Druckes auf den Boden-
markt 

- keine Scheindiskussion um ein agrarpoliti-
sches Leitbild zur künstlichen Zeitver-
schiebung der Erstellung des Agrarstruk-
turgesetzes 

- Durchsetzung des Realverbandsgesetzes 
 
Dass jeder Landwirt seine Art der Produktion 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens selber 
wählen sollte, ist gelebte Verbandspolitik und 
somit fällt der Vorwurf von den bekannten 
Akteuren der Spaltung des Berufsverbandes an 
diese Akteure selbst zurück. 
 
Allerdings sehen wir bisher immer noch keine 
Möglichkeit, gemeinsame Sache mit dem 
Landesbauernverband zu machen, da uns nach 
wie vor divergierende Interessen teilen.   
Darum wird es weiterhin eine Spaltung der 
berufsständigen Interessensvertretung geben.  
Nur darin sehen wir die Möglichkeit, die Inte-
ressen der Landwirtschaft und des ländlichen 
Raumes wirksam zu vertreten. 
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Veranstaltungen und Höhepunkte Januar – März 2017 
 

Partnerschaft Landwirtschaft und 
Umwelt 
03.03.2017: Novelle der Dünge-VO - 
einzelbetriebliche Wirkungen 
 

Bereits im vergangenem Jahr hat das Bun-
desministerium analog zur Initiative „Eine 
Frage der Haltung – neue Wege zu mehr 
Tierwohl“ eine „Partnerschaft Landwirtschaft 
und Umwelt“ ins Leben gerufen. Gemeinsam 
mit relevanten Akteuren und Interessensver-
tretern soll für die im Umwelt- und Klima-
schutz anstehenden Herausforderungen ein 
mittel- bis langfristig angelegter Lösungsan-
satz erarbeitet werden. Dabei sollen zunächst 
die Möglichkeiten von freiwilligen Selbstver-
pflichtungen ausgeschöpft werden, um mit 
Anreizsystemen und Fördermaßnahmen die 
erforderlichen Anpassungen begleiten zu 
können.  
Nach einem ersten Sondierungsgespräch über 
die Chancen einer solchen Partnerschaft im 
Oktober 2016 fand am 03. März 2017 ein 
weiteres Gespräch mit dem speziellen Thema 
der „Novelle der Dünge-VO und deren ein-
zelbetriebliche Auswirkungen“ statt. (siehe 
auch Editorial S. 2) 
Das Thünen-Institut hielt zunächst einen Vor-
trag zu den Nährstoffbilanzen und Entwick-
lung der N- Salden in Deutschland und hat 
darauf aufbauend die Reform des Dünge-
rechts erläutert.  
Wir haben diesen Vortrag auch auf unserer 

Homepage veröffentlicht. 

 
 

Verbandsgespräch zu Existenzgrün-
dungsbeihilfen für Junglandwirte 
und Verpachtungspraxis der Land-
gesellschaft am 15.02.2017 im MULE 
(Klamroth/Valverde) 
 

Am 15.02.2017 fand auf Einladung des Mi-
nisteriums ein Verbandsgespräch zur „Exis-
tenzgründerrichtlinie“ und in dem Zusam-
menhang auch zur Verpachtung der Flächen 
der Landgesellschaft S.-Anhalt statt. Die für 
unsere Betriebe wichtigen Zuwendungsvo-
raussetzungen sind enthalten, d.h. eine Förde-

rung bei Hofübergabe ist grundsätzlich mög-
lich. Die Richtlinie ist bereits von der EU 
notifiziert, d.h. am Text wird sich inhaltlich 
nichts mehr ändern. Nach der Zustimmung im 
Finanzressort ist geplant, die Richtlinie noch 
vor Sommer auf den Weg zu bringen. 
Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt ist be-
reit, Flächen für Existenzgründungen zur Ver-
fügung zu stellen. Offen sind allerdings nach 
wie vor die fehlenden Prämienrechte. 
 
Wir haben Ihnen die wesentlichen Inhalte 

des RL-Entwurf unter Sachthemen zusam-

mengestellt. 

 
Landesfachausschuss der CDU am 
27.02.2017 in Magdeburg  
 

Während des letzten Landesfachausschusses 
der CDU referierte Präsident Klamroth zur 
Lehrausbildung, Hofnachfolge und Existenz-
gründungsbeihilfe Junglandwirteförderung. 
 

Den Vortrag haben wir auf unserer Inter-

netseite eingestellt. 

 
Informationsveranstaltung zur 
Schlachtung tragender Rinder am 
02.02.2017 (Valverde/Heukamp)  
 

Diskutiert wurde eine angedachte „Sachsen-
anhaltinische Vereinbarung des MULE zur 
Vermeidung der Schlachtung tragender Rin-
der“.  
Nach notwendigen Änderungen dieser frei-
willigen Vereinbarung wird diese Ende März 
von den Beteiligten unterschrieben und dann 
auch von uns entsprechend veröffentlicht. 
 
 
Internationale Grüne Woche 2017 
 

� Eröffnungsveranstaltung (Valver-
de/Weirich) 

� Empfang des Bundesministers für in- 
und ausländische Gäste (Valver-
de/Weirich) 

� Sachsen-Anhalt Abend (Valver-
de/Schwalenberg/Werny) 
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Agrarpolitisches Forum von landwirtschaftlichen Verbänden mit leitenden Be-
diensteten der EU-Institutionen und EU-Mitgliedstatten (Valverde) 
 
Im Rahmen des diesjährigen EU-Sprach-
kurses fand im MULE ein Gespräch mit Mi-
nisterialbeamten und Bediensteten aus EU-
Mitgliedstaaten statt. 
 

Bauernverband (Präsident Feuerborn), Bauernbund 
(GF Valverde) und Biohöfegemeinschaft (Vors. Herr 
Werner) berichteten über ihre Verbandsarbeit und 
beantworteten die Fragen der EU-Bediensteten 

 

 

Dankesworte eines Teilnehmers (nicht korrigiert) 

Seehr geehrter Herr Willenbockel, 

Ich möchte Ihnen für die Profesionelle Organisa-
tion aller Aktivitäten, Forums und Gespräche im 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie in Magdeburg für die Europa Netzwerk 
Deutsch Teilnehmern danken. Es war besonderes 
für mich die Mögilchkeit, individuelle Gespräche  
mit Mitarbeitern/leitern den Abteilungen des Mi-
nisteriums zu erfahren.  
Agrarpolitisches Forum fand ich sehr nützlich und 
interessant, als auch der Besuch zu Ausbildungs-
betrieb in Baalberge und Gespräach mit Her 
Mädchen und Azubis.  
 
Es war immer interessant mit Ihnen wärend des 
Mittagessen oder Abendessen zu sprechen. Die 
ganze Gruppe genossen Magdeburg. Ich würde 
auf jeden Fall wieder nach Magdeburg kommen.  
 
Noch einmal vielen Dank. 
 
Mit besten Grüßen aus Belgrad, Žarko Vojnić 

  
Jahresausklang mit Weinverkostung bei unserem Mitgliedsbetrieb Triebe in 
Würchwitz 
 
Einen schönen Abend durften wir kurz vor 
Weihnachten bei unserem Mitgliedsbetrieb, 
der Wein- und Sektkellerei Triebe in Würch-
witz verbringen. 
Nach einer deftigen Wurst- und Käseplatte 

und den dazu gereichten Weinen aus eigener 
Herstellung führten uns Mutter und Tochter 
durch ihren Weinkeller und erläuterten die 
Herstellung.  
Vielen Dank! 
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Geburtstage im März 
 
Am 01. März 2017 konnte unser Präsident 
seinen 65. Geburtstag begehen. 
 
Viele Gratulanten aus dem Verband, Politik 
und Wirtschaft haben ihm ihre Glückwünsche 
überbracht und ihm für seinen Einsatz für die 
bäuerliche Landwirtschaft in den neuen Län-
dern gedankt. 
 
So betonten z.B. der Ministerpräsident des 
Landes Sachsen-Anhalt, der Bundesstaatssek-
retär Dr. Hermann Onko Aeikens, die Minis-
terin für Umwelt, Landwirtschaft und Ener-
gie, Prof. Dr. Dalbert und der Generalsekretär 
der CDU, Peter Tauber das hohe und persön-
liche Engagement unseres Präsidenten, der 
sich sofort seit der Wiedervereinigung für die 
Interessen der Wiedereinrichter und der Fami-
lienbetriebe bis zum heutigen Tag erfolgreich 
eingesetzt hat.  
Er ist in den Jahren zu einer festen grundsatz-
treuen Größe in der deutschen Agrarpolitik 
geworden. 

 
Besonders der Präsident des Bauernbundes 
Sachsen, Bernd Roder und der Präsident des 
Bauernbundes Thüringen, Eckart Weirich, als 
auch die Präsidiumsmitglieder des Bauern-
bundes Sachsen-Anhalt bedankten sich noch 
einmal herzlich für die unermüdliche Arbeit 
und wünschten unserem Präsidenten im Na-
men der Bauernschaft der neuen Länder, dass 
Gesundheit, Kraft, Ausdauer und Gerechtig-
keit ständige Begleiter an seiner Seite sein 
sollen. 
 

 

70. Geburtstag von  
Horst Sanftenberg 
 
Glückwünsche aus ganz Sachsen-Anhalt von 
Familie, Freunden, Kollegen und seinen Mit-
gliedsbetrieben erhielt unser Geschäftsführer 
Horst Sanftenberg am  
12. März 2017 zu seinem 70. Geburtstag. 
 
Seit fast 20 Jahren arbeitet Horst in unserem 
Verband und hatte wesentlichen Anteil beim 
Aufbau der Hauptvereine Anhalt und Süd. 
Präsident Klamroth würdigte in seiner An-
sprache besonders die gewissenhafte, vertrau-
enswürdige und verlässliche Arbeit, die Horst 
im Verband auszeichnet.  

Er war und ist bei „seinen“ Mitgliedern sehr 
beliebt und hat über die Jahre ein enges Ver-
trauensverhältnis zu ihnen aufgebaut. 
Eigentlich schon „mit einem Bein“ im wohl-
verdienten Ruhestand sind wir doch sehr froh, 
dass uns Herr Sanftenberg übergangsweise 
noch eine Weile erhalten bleibt. 
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Existenzgründungsbeihilfe Junglandwirte 
(Quelle: MULE 14.02.2017) 
 
Bereits seit dem letzten Jahr ist in Sachsen-
Anhalt eine Förderung für Junglandwirte 
geplant, die ihnen die Erstniederlassung und 
die erstmalige Aufnahme einer landwirt-
schaftlichen Tätigkeit erleichtert.  
Ziel ist es, nachhaltige Unternehmensgrün-
dungen zu fördern die sich in der Region 
etablieren. 
  
Die Förderung leistet so einen Beitrag, die 
Vielfalt der landwirtschaftlichen Unterneh-
men im ländlichen Raum zu sichern. 

 
Erstmalige Niederlassung gefordert 
 
Was ist erste Niederlassung? 
� erstmalige Bewirtschaftung eines land-

wirtschaftlichen Betriebes im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung 

� Betriebsnachfolge zwischen Ehepart-
nern oder Partnern von Lebensgemein-
schaften oder Geschwistern bzw. Teil-
nahme an einer Kooperation, die von 
Ehepartnern oder von Geschwistern ge-
führt wird, gilt nicht als erste Niederlas-
sung 

� maßgeblich für Zeitpunkt erstmalige 
Bewirtschaftung: Informationen oder 
Bescheinigungen laut InVeKoS, Sozial-
versicherungsträger, Pacht- und Kauf-
verträge oder Finanzamt 

� bei Personengesellschaften und juristi-
schen Personen die Betriebsaufnahme 
durch den Junglandwirt 

� Antragstellung muss innerhalb von 24 
Monaten nach erstmaligen Niederlas-
sung erfolgen 

 
 

 
 
 
 
 

Nicht gefördert werden: 
� Unternehmen mit Kapitalbeteiligung 

öffentliche Hand mehr als 25 % 
� Unternehmen in Schwierigkeiten 
� natürliche Personen über die ein Insol-

venzverfahren beantragt oder eröffnet 
wurde 

� Unternehmen, die Rückforderungsan-
ordnung nicht Folge geleistet haben 

� Aktiengesellschaften 
 

 
Förderungseinschränkung: 
� Förderung auf Kleinst- und kleine Un-

ternehmen beschränkt 
weniger als 50 Mitarbeiter, max. 10 Mi-
o. € Jahresumsatz oder weniger als 10 
Mio. € Jahresbilanzsumme 

� Tierbestand höchstens 2,0 GVE 
(Großvieheinheiten) je Hektar selbst-
bewirtschafteter Fläche  

� Prosperitätsgrenze  
AFP: Summe der positiven Einkünfte 
(Prosperitätsgrenzen) des Zuwendungs-
empfängers und seines Ehegatten darf 
im Durchschnitt der letzten drei vorlie-
genden Steuerbescheide    170 .000 Eu-
ro je Jahr bei Ledigen und 220.000 Euro 
je Jahr bei Verheirateten zum Zeitpunkt 
der Bewilligung nicht überschritten ha-
ben. 

� Standardoutput des Betriebes muss 
mindestens 25.000 Euro pro Jahr und 
darf maximal 500.000 Euro pro Jahr 
betragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sachthemen – fachliche Informationen 
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Art, Umfang und Höhe der Förderung 

 
� nach Hinweisen der KOM von 5 auf 3 

Zahlungen abgesenkt 
� Existenzgründungsbeihilfe bei mindes-

tens 1 beschäftigten Voll-
Arbeitskraft=> Kürzung, wenn Beschäf-
tigung geringer 

� erste Zahlung erfolgt nach Anzeige Be-
ginn Umsetzung Geschäftsplan 

� letzte Tranche hängt von ordnungsge-
mäßen Durchführung Geschäftsplan ab 

� Zahlungen müssen in 5 Jahren abge-
schlossen sein; Zeitraum beginnt mit 
der Bewilligung 

 
Sonstige Förderbedingungen: 
� Geschäftsplan muss eingereicht werden; 

Beginn Umsetzung 9 Monate ab Zeit-
punkt Bewilligung 

� Hauptwohnsitz und Unternehmenssitz 
in Sachsen-Anhalt 

 
 
 

 
 

 
 

� Qualifikationsanforderung wie im AFP 
„Die berufliche Fähigkeit gilt grund-
sätzlich als nachgewiesen, wenn der 
Zuwendungsempfänger zum Zeitpunkt 
der Bewilligung einen Abschluss in ei-
nem Agrarberuf (anerkannter Ausbil-
dungsberuf im Sinne des Berufsbil-
dungsgesetzes) und mindestens eine 
einjährige landwirtschaftliche Fach-
schule erfolgreich abgeschlossen hat 
(Wirtschafter). Liegt diese Vorausset-
zung zur Antragstellung nicht vor, muss 
diese innerhalb von 36 Monaten ab dem 
Zeitpunkt der Bewilligung vorgelegt 
werden.   

� Bewilligungszeitraum beträgt maximal 
5 Jahre 

� Zuwendungsempfänger hat innerhalb 
von 18 Monaten ab dem Zeitpunkt der 
ersten Niederlassung die Bedingungen 
des aktiven Landwirts zu erfüllen. 

� Gutachterausschuss 

 
 
Bund nimmt Länder beim Bodenrecht in die Pflicht 
(aus topagrar 01/2017) 
 
Die Nichterfassung von Anteilskäufen im 
Grundstückverkehrsgesetz und zahlreiche 
Umgehungsmöglichkeiten bei der Grund-
erwerbssteuer sind die größten Defizite  
 

Das Bundeslandwirtschaftsministerium drä
ngt weiter auf Änderungen im Bodenrecht. 
Bei einer Konferenz der grünen Bundes-
tagsfraktion erinnerte der zuständige Refe-
ratsleiter Jobst Jungehülsing die Länder an 

ihre Verantwortung, offenkundige 
Schwachstellen in der derzeiti-
gen Gesetzgebung zu beseitigen. 
Der Ministerialbeamte nannte insbesondere 
die Nichterfassung von Anteilskäufen im 
Grundstückverkehrsgesetz. Auch eine Be-
endigung der Umgehungsmöglichkeiten 
bei der Grunderwerbssteuer gehe nicht 
ohne die Länder, denen diese Bundessteuer 
zufließe. 

Existenzgründungsbeihilfe 1. Jahr 35.000 € 

 2. Jahr 

 3. Jahr 21.000 € 

 4. Jahr 

 5. Jahr 14.000 € 
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Der Abteilungsleiter im niedersächsi-
schen Landwirtschaftsministerium,  
Thoma Dosch, bekräftigte den Willen sei-
nes Ressorts, Verbesserungsvorschläge der 
Verbände für den vorliegenden Entwurf zu 
einem „Agrarstruktursicherungsgesetz“ 
ernsthaft zu prüfen. Das gelte nicht zuletzt 
für die Abgrenzung des „regionalen Bo-
denmarkts“ als Bezugsgröße für die ange-
strebte Sicherung einer breiten Eigentums-
streuung. Dosch nannte die bisherigen Re-
aktionen aus dem Berufsstand auf den Ge-
setzentwurf „sehr vielfältig“. Neben 
schroffer Ablehnung gebe es auch viel 
Zustimmung. 
Der Geschäftsführer der Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungsgesellschaft 
(BVVG), Stefan Schulz, kritisierte eine 
intransparente Anwendung des Grund-
stückverkehrsgesetzes. Nicht selten wür-
den ähnlich gelagerte Verkaufsfälle inner-
halb eines Bundeslandes unterschiedlich 
behandelt. 
 
Existenzgründungen ermöglichen 
„Wir müssen Anteilsverkäufe dringend 
besser regulieren“, fasste Grünen-

Agrarsprecher Friedrich Ostendorff das für 
ihn wichtigste Ergebnis des Fachgesprächs 
zusammen. Das Beispiel Niedersachsen 
zeige, „wie das geht.“  
Allerdings dürfe sich Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt „nicht 
querstellen". 
Erneut kritisch äußerte sich Osten-
dorff zum „zögerlichen Vorgehen“ der 
Landesregierung in Sachsen-Anhalt und 
des federführenden grün geführten Land-
wirtschaftsressorts.  
Demgegenüber bescheinigte er dem Staats-
sekretär im Bundeslandwirtschafts-
ministerium, Dr. Herman Onko Aeikens, 
dem Thema „Bodenmarkt“ bundesweit die 
notwendige Aufmerksamkeit zu verschaf-
fen. Handlungsbedarf sieht der Grünen-
Politiker im Hinblick auf Junglandwirte. 
Dringend müssten Wege gefunden werden, 
jungen Menschen eine Existenzgründung 
in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Das 
erfordere „Zugang zu Land und Unterstüt-
zung und Begleitung", erklärte Osten-
dorff im Nachgang der Veranstaltung. 

 
 

Antibiotikaverbrauch in der Veterinärmedizin deutlich rückläufig 
An Tierärzte abgegebene Antibiotikamenge halbiert – 
Auch Reserveantibiotika restriktiver eingesetzt 
 

(aus Tiergesundheit im Blickpunkt 02/2017) 
 

Die Menge an Antibiotika, die an Tierärzte bzw. tierärztliche Hausapotheken 
abgegeben wurde, ist von 1706 Tonnen (t) im Jahr 2011, dem ersten Jahr der  
Erhebung, auf etwa 805 t im Jahr 2015 zurückgegangen. 
Auch der Einsatz der als sogenannte Reserveantibiotika bezeichneten 
Wirkstoffe war erstmals rückläufig. Dies ergaben die durch das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlichten 
Daten. 
Der Rückgang betrifft die allermeisten 
Gruppen von Antibiotika. Die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) als 
Wirkstoffe mit besonderer Bedeutung für 
die Therapie beim Menschen eingestuften 
Antibiotikaklassen wurden im Vergleich 
zum Vorjahr 2014 ebenfalls in geringerer 
Menge abgegeben (rund 10,6 t Fluorchino-
lone und 3,6 t Cephalosporine der 3. und 4. 

Generation). Dies entspricht weniger als 
zwei Prozent der eingesetzten Mengen. Die 
Abgabe von Fluorchinolonen hat damit 
erstmals abgenommen, und zwar im Ver-
gleich zum Vorjahr um1,8 t (15 Prozent). 
Die Abgabemengen von Cephalosporinen 
der 3. und 4. Generation gingen von 2014 
bis 2015 leicht um 0,1 t (3 Prozent) auf 3,6 
t zurück. Diese Entwicklung deckt sich mit 
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Ergebnissen aus dem BfR-
Forschungsprojekt VetCAb-Sentinel (Ve-
terinary Consumption of Antibiotics), das 
die 
Tierärztliche Hochschule Hannover durch-
führt. Hier werden Daten auf Betriebsebe-
ne erfasst und auch eine Differenzierung 
nach den einzelnen Tierartenvorgenom-
men. So sank die Anzahl der 
Tage, an denen Mastschweine antibio-
tischbehandelt wurden, von etwa fünf Ta-
gen pro Stallplatz und Halbjahr im Jahr 
2011 auf etwa einen Tag pro Stallplatz und 
Halbjahr im Jahr 2014.Die Entscheidung, 
ob und welche Antibiotika zur Therapie 
kranker Tiere eingesetzt werden, obliegt 
dem Tierarzt, der den Tierbestand betreut 
oder vom Landwirt mit der Behandlung 
von kranken Tieren beauftragt wird. Die 
zuletzt2015 aktualisierten „Leitlinien für 
den sorgfältigen Umgang mit antibakteriell 
wirksamen Tierarzneimitteln“ der Bun-
destierärztekammergeben hier ergänzende 
Hinweise zur optimalen Vorgehensweise. 
Eine pauschale Reduktion des Antibiotika-
einsatzes ohne begleitende Maßnahmen ist 
aus wissenschaftlicher Sicht nicht zielfüh-
rend. Dem vermehrten Einsatz von Erre-
gerdiagnostikkommt in diesem Zusam-
menhang eine besondere Bedeutung zu. 

Die Agrarbranche belegt mit ihren Bemü-
hungen die hohe Bereitschaft daran mitzu-
arbeiten, die Probleme der Resistenzent-
wicklungen gegenüber Antibiotika zu lö-
sen. Laut Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) und Robert Koch-Institut waren 
im Jahr 2012 rund fünf Prozent der in 
Krankenhäusern nachgewiesenen MRSA 

der Nutztierhaltung zuzuordnen. Damit 
stammen 95 Prozent aus anderen Quellen. 
Ein generelles Verbot von Reserveantibio-
tika in der Nutztierhaltung würde das Prob-
lem der Entwicklung von Antibiotikaresis-
tenzen demnach nicht lösen, sondern eher 
verschärfen, da sich die Zahl zugelassener 
Wirkstoffe noch weiter verringern würde. 
Jahr 2011 muss die pharmazeutische 

Industrie erfassen, 
welche Mengen an Tierarzneimitteln 

Nitratbericht, N – Bilanzen, Messstellen – vieles in den Veröffentlichungen ist 
unklar 

Nitratbelastungen sinken 
(Quelle: BN Wolfram 2/2017) 

 
Die Novelle der Düngeverordnung hilft, 
Stickstoff (N)- oder Phosphor (P)-Einträge in 
Gewässer zu senken. Sie ist Teil des Aktions-
programms, für die EG-Nitratrichtlinie. Seit 
Beginn der dazu nötigen Berichte 1992 hat 
sich die Belastung der Grund- und Oberflä-
chengewässer spürbar verringert. So wird der 
Grenzwert für Nitrat von 50 mg/1 an allen 
Messstellen für Oberflächengewässer einige 
halten, so die Zusammenfassung des Um-
weltberichts zur so genannten, Strategischen 
Umweltprüfung.  
 

Der Saldo sinkt (siehe Grafik). Um das 
Grundwasser zu überwachen, gibt es ein spe-

zielles Belastungsmessnetz. Darin sollen die 
Messstellen in landwirtschaftlich „hoch belas-
teten" Gebieten einen Überblick geben. Hier 
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ist der Prozentsatz der speziell für den Bericht 
ausgewählten Belastungsmessstellen, die den 
Grenzwert von 50 mg/1 überschreiten, von 64 
Prozent auf nun 49 Prozent gesunken. In den 
vergangenen Berichtszeiträumen hat sich die-
ser Trend allerdings deutlich verlangsamt. 
Und es werden zunehmend Messstellen mit 
steigenden Nitratgehalten gesichtet. Das 
Messnetz für die EU-Umweltagentur, das die 
Nitratbelastung des gesamten Grundwassers 
in Deutschland widerspiegeln soll, zeigt nur 
eine geringfügige Abnahme. In den Küsten-
gewässern ist der Nitratgehalt seitdem gesun-
ken. Neben der Belastung mit Nitrat kann 
auch der Eutrophierungsgrad ein Kriterium 
sein. Demnächst befinden sich deutsche Küs-
tengewässer wegen zu hoher Nährstoffeinträ-
ge in einem „schlechten“ Zustand. Das und 
die zum Teil ansteigenden Nitratgehalte ha-
ben die EU veranlasst, ein schärferes Dünge-
recht zu fordern. Der aktuelle Umweltbericht 
belegt, dass mit den beabsichtigten Änderun-
gen d Düngeverordnung überwiegend positive 
bis neutrale Umweltwirkungen verbunden 
sind. Sie wirken auf Wasser, Luft und Klima. 
Die Bundesländer sollen per Rechtsverord-
nung in besonders nitratbelasteten Gebieten 
zusätzliche Vorschriften ergänzen. Endgültig 
beurteilt werden kann dieses Instrument in 
den „roten" Gebiet erst nach Umsetzung 
durch die Länder. Davon seien aber positive 
Wirkungen zu erwarten. Das gelte etwa für 
weitergehende Restriktionen auf stark hängi-
gem Gelände, einem weiteren Herabsetzen 
des N-Kontrollwerts oder höhere Lagerkapa-
zitäten für Gülle und Gärreste, so der Um-
weltbericht.                                  dlz Nov. 2016 

 
 
Eine interessante Analyse war im letzten  
Monat auch bei top agrar zu lesen.  
 
Ein Drittel des deutschen Grundwassers sei 
mit Nitrat verseucht, entnahmen die Medi-
en dem Nitratbericht 2016 der Bundesre-
gierung. Stimmt das? Wir haben nachge-
rechnet. 
  
Für Bundesumweltministerin Barbara Hend-
ricks (64, SPD) ist die Angelegenheit klar: 
„Die intensivierte Landwirtschaft kommt uns 
teuer zu stehen.“ So kommentierte sie im Ja-

nuar den Nitratbericht, den ihr Ministerium 
(BMUB) zusammen 
mit Umweltbundesamt (UBA) 
und Landwirtschaftsministerium verfasst hat-
te. 28 % der Grundwasser-Messstellen hätten 
zwischen 2012 und 2014 Nitratgehalte ober-
halb des Zielwertes von 50 mg/l verzeichnet. 
Doch der Bericht ist gespickt mit wackeligen 
Zahlen. Uns fiel auf: 
 
1. Fokus auf Problemstellen gelegt 
Bis zum Nitratbericht 2012 griff die Bundes-
regierung auf das sogenannte „Belastungs-
messnetz“ zurück. Die Messstellen lagen in 
Grundwasserkörpern, von denen bekannt war, 
dass dort hohe Nitrateinträge vorkamen. Der 
Anteil der „roten“ Messpunkte lag bei fast 
50 %. So kam es zu der Behauptung, in der 
EU habe nur Malta ein größeres Nitratprob-
lem als Deutschland. In Wirklichkeit verfüg-
ten alle anderen EU-Staaten über ein reprä-
sentativeres und dichteres Messnetz als 
Deutschland und vergrößerten ihr Problem so 
nicht künstlich. 
  
Diese alte Verzerrung könnte zum Teil auch 
in den aktuellen Bericht eingeflossen sein. 
Zwar hat die Regierung nun erkannt, dass das 
alte Netz „nicht flächenrepräsentativ“ war. 
Für die Berichterstattung an die Europäische 
Umweltagentur (EUA) erhöhte sie die Zahl 
der Messstellen daher von 160 auf 1 207. Ob 
sie die neuen Stellen jedoch so auswählte, 
dass diese die Verzerrung vollständig aufho-
ben, bleibt unklar. Denn dafür müsste man 
u. a. wissen, wie hoch die Belastung an den 
neuen Messstellen ist. Doch wie das BMUB 
top agrar zu Protokoll gibt, müsse man dafür 
erst aufwendig Daten auswerten und könne 
derzeit keine Angaben machen. 
 
2. Messnetz nicht korrekt verteilt 
Im neuen EUA-Messnetz lag die Zahl der 
Problem-Messstellen bei 18 %. Doch selbst 
wenn diese Zahl keiner Verzerrung mehr 
durch die alten Belastungsmesspunkte unter-
läge, wäre sie dennoch zu hoch. Denn das 
EUA-Netz ist mitnichten repräsentativ für 
Deutschland. Wie uns das BMUB mitteilt, 
liegen 49 % der Messstellen unter Acker, wo 
naturgemäß mehr Nitrat anfällt als unter ande-
ren Flächen.  
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Der Anteil Ackerlandes an Deutschland liegt 
aber nur bei 38 %. 
  
Um diesen Fehler in Zahlen zu fassen, hilft 
ein Blick in die Vergangenheit: Von der 
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
gibt es eine Statistik zu Nitratgehalten unter 
verschiedenen Landnutzungen von 2010. 
Rechnet man diese auf die wahren Flächenan-
teile hoch, ergibt sich eine Grenzwertüber-
schreitung an ca. 13,5 % der Messstellen. 
Weil sich seither wenig änderte – schon 2008 
bis 2011 lag der Wert im heutigen EUA-Netz 
bei 18 % – dürften die 13,5 % näher an der 
Realität liegen als 18 %. 
 
3. Nur im oberflächennahen Grundwasser 
gemessen 
Und es gibt weitere gravierende Unsicherhei-
ten. So liegen die deutschen Messstellen nur 
im oberflächennahen Grundwasser, um neue 
Einträge schnell erfassen zu können. Doch 
dort ist der Nitratgehalt oft um ein Vielfaches 
höher als im Rest des Grundwassers, wie auch 
das BMUB auf Anfrage bestätigt. 
 
4. Aus 18 % „ein Drittel“ gemacht 
 
Wie viele Grundwassermessstellen den Nit-
ratgrenzwert überschreiten, hängt vor  
allem davon ab, wie man den Nitratbericht 
liest.  
Der wahre Anteil der belasteten Grundwas-
serkörper liegt somit vermutlich nicht bei 
18 %, sondern deutlich unter 13,5 %.  
 

In ihrer Pressemitteilung zum Nitratbericht 
führte Hendricks dann jedoch ohnehin das 
„Teilmessnetz Landwirtschaft“ an. Dieses 
besteht aus 692 Messpunkten im EUA-
Messnetz, die allesamt unter Acker o-
der Grünland liegen. Es dient der Berichter-
stattung an die EU über Fortschritte bei der 
Verringerung der Gewässerbelastung. 28 % 
der Messstellen überschritten den Grenzwert. 
Aus der Pressemitteilung war der Unterschied 
zwischen den Netzen jedoch kaum herauszu-
lesen. Zudem rundete Hendricks die 28 % zu 
„fast einem Drittel“ auf. Die meisten Medien 
schlossen daraus, ein Drittel des Grundwas-
sers sei belastet. 
 
Statistikern zu kompliziert 
Auch bei Menschen, die sich mit Statistik 
auskennen, hinterließ der Nitratbericht wohl 
ein flaues Gefühl im Magen. Fast kürten drei 
deutsche Professoren das Werk im Januar zur 
„Unstatistik des Monats“. Der beteiligte Sta-
tistiker Prof. Walter Krämer von der Techni-
schen Universität Dortmund nennt gegenüber 
top agrar als Grund die „fehlende Repräsenta-
tivität der Stichprobe.“ 
  
Letztlich räumten Hendricks und Schmidt den 
Titel aber doch nicht ab. Der Nachweis wäre 
zu kompliziert gewesen, so Krämer. Offenbar 
fällt es sogar Fachleuten schwer, das Werk 
der Bundesregierung zu durchblicken. 
 
Problem oder nicht? 
Bleibt festzuhalten: In Deutschland gibt es 
punktuell hohe Nitrateinträge in das Grund-
wasser. Ob das auch flächendeckend so ist, 
weiß derzeit niemand. Eine zuverlässige Sta-
tistik der Bundesregierung gibt es dazu nicht. 
Hendricks und Schmidt sollten bald noch 
einmal nachrechnen. 
Topagrar.com - Lesen Sie mehr auf:  
https://www.topagrar.com/news/Home-top-
News-Nitratbericht-Nebuloeses-Zahlenwerk-
7789907.html 
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Aufruf zur Mitarbeit im Fachausschuss Direktvermarktung  
 
Auf der Vorstandssitzung des Deutschen 
Bauernbundes am 8. Februar 2017 wurde be-
schlossen, einen Fachausschuss Direktver-
marktung zu gründen. Die Direktvermarktung 
stellt für eine wachsende Zahl von bäuerli-
chen Betrieben eine Möglichkeit von zusätzli-
cher Wertschöpfung dar. Die Direktvermark-
tung ist aber auch mit einer Vielzahl von 
rechtlichen Hürden verbunden, die gemeistert 
werden müssen. Auch hier gibt es politischen 
Handlungsbedarf, die Regelwerke zu verein-
fachen und zu entbürokratisieren. 
Die Aufgabe des DBB-Fachausschusses Di-
rektvermarktung ist deshalb: 
� Erfahrungsaustausch zwischen Direktver-

marktern, 
� Erarbeitung von Vorschlägen zur Verein-

fachung und Entbürokratisierung für den 
Marktzugang von Direktvermarktern, 

� Vorschläge für Förderungen und Marke-
tinghilfen. 

Mit der Leitung des Fachausschusses wurde 
Jochen Dettmer beauftragt, der selber im 
Landkreis Börde auf seinem Hof eine Direkt-
vermarktung aufbaut und seit vielen Jahren 
für den Bauernbund Sachsen-Anhalt im Auf-
sichtsrat der Agrarmarketinggesellschaft 
Sachsen-Anhalt (AMG) sitzt. 
 
Geplant ist die erste Sitzung für Anfang Juni. 
 
Interessenten melde sich bitte per Mail in 
der Geschäftsstelle in Quedlinburg  
unter bauernbund@t-online.de 

 
 

Terminankündigungen – Bitte schon vormerken! 
 
Bauerntag 2017 
 
Unser diesjähriger Bauerntag findet am 07. September 2017 in Sachsen-Anhalt statt. 
Zwei Wochen vor der Bundestagswahl wird es mit Sicherheit eine interessante und 
diskussionsfreudige Veranstaltung. Vertreter aus allen Parteien sowie der Staatssekre-
tär aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium werden Ihnen Rede und Antwort ste-
hen. (In der letzten Präsidiumssitzung wurde der Beschluss gefasst, dass wir im Vorfeld der Bun-
destagswahl einen Fragekatalog erarbeiten werden, den wir den einzelnen Parteien zur Stellung-
nahme zusenden werden.) 
 
Ernteball 2017 
 
Unser Ernteball findet in diesem Jahr am 11. November 2017 wie gewohnt im Her-
renkrug – Parkhotel in Magdeburg statt. 
 
 
 
 

Service und Termine 
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Informationen aus dem Landwirtschaftsministerium zur Agrarförderung 2017 
 

Neue Cross Compliance-Broschüre 
und Checkliste 2017  
 
Die “Informationsbroschüre über die einzu-
haltenden Cross Compliance-Vorschriften” 
wurde für das Jahr 2017 überarbeitet und ak-
tualisiert. Die Broschüre kann ab sofort auf 
der Internetseite des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft und Energie des Landes 
Sachsen-Anhalt unter https://mule.sachsen-
anhalt.de/themen/landwirtschaft/cross-
compliance/ aufgerufen werden. Eine Druck-
schrift als Broschüre ist ab 2017 nicht mehr 
vorgesehen.  
Ferner wurde dem Wunsch von Verbänden 
und Praxis Rechnung getragen und eine sog. 
„Checkliste für Cross Compliance-
Anforderungen an landwirtschaftliche Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt“ erarbeitet. Sie 
dient als Beratungsgrundlage sowie der Ei-
genkontrolle und Dokumentation im landwirt-
schaftlichen Betrieb. Die Checkliste wird 
auch im ELAISA-Portal des MULE einge-
stellt und kann heruntergeladen werden. Die 
Informationsbroschüre und die Checkliste 
werden ferner über die individuelle Antrags-
software ab Mitte März für jeden Landwirt 
bereitgestellt. 
 
 

Änderung Agrarzahlungen-
Verpflichtungen-Verordnung 
  
Derzeit befindet sich die Novellierung der 
Agrarzahlungen-Verpflichtungen- Verord-
nung, in der der § 5 (Mindestanforderungen 
an die Bodenbedeckung) geändert werden 
soll, im Gesetzgebungsverfahren. Die Ver-
ordnungsänderung steht kurz vor der Verkün-
dung. Neben redaktionellen Änderungen und 
Klarstellungen sind vor allem 2 Regelungen 
von Bedeutung:  
� Ein Umbruch war bisher zu Pflegezwecken 

und zur Erfüllung von Verpflichtungen im 
Rahmen von Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen auch außerhalb des in Absatz 
5 genannten Zeitraumes (1. April bis 30. 
Juni) bei unverzüglicher Neuansaat mög-
lich. Nunmehr ist die unverzügliche Neu-

ansaat nur noch bei einem Umbruch zu 
Pflegezwecken erforderlich. Bei Umbruch 
zur Erfüllung von Agrarumwelt- und Kli-
mamaßnahmen kann die Neuansaat zu ei-
nem späteren Zeitpinkt vorgenommen 
werden.  
 

� Ferner ist es in dem oben genannten Zeit-
raum zukünftig außerhalb von ÖVF auf 
Streifen oder Teilflächen einer zusammen-
hängenden und bis auf diese Streifen oder 
Teilflächen einheitlich bewirtschafteten 
Ackerfläche des Betriebsinhabers möglich, 
Blühstreifen/ Blühteilflächen als Beitrag 
zur Biodiversität oder Bejagungsschneisen 
zur Regulierung von Schwarzwildbestän-
den anzulegen.  

 

 
Ersatz für umgewandeltes Dauer-
grünland  
 
Ein Antragsteller, der nicht umweltsensibles 
Dauergrünland in eine andere landwirtschaft-
liche Folgenutzung (Acker oder Dauerkultu-
ren) umwandeln will, muss dafür auf einer 
anderen, gleichgroßen Fläche Dauergrünland 
neu anlegen, es sei denn, das umzuwandelnde 
Dauergrünland entstand nach dem 1. Januar 
2015 oder in Folge von Agrarumwelt- oder 
Klimaschutzmaßnahmen. Die ersatzweise in 
Dauergrünland umzuwandelnde Fläche kann 
auch auf den Flächen eines anderen Betriebes 
erfolgen, doch muss dieser Betrieb ebenfalls 
dem Greening unterliegen und diese Vor-
schriften einzuhalten haben. Dies ist jedoch 
bei Betrieben des Ökologischen Landbaues, 
bei erklärten Kleinerzeugern sowie Betrieben, 
die keinen Antrag auf EGFL-Direktzahlungen 
gestellt haben, nicht der Fall. Daher können 
Flächen dieser Betriebe auch nicht für die 
Neuanlage von Dauergrünland als Ersatz für 
umzuwandelndes Dauer-grünland herangezo-
gen werden. Rechtsgrundlage: § 20 Abs. 3 
Direktzahlungen-Durchführungsverordnung.  
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Technische Hinweise zum Antrags-
verfahren 2017  
 
Es ist vorgesehen, wie im letzten Jahr die be-
nötigte Software und die personifizierten An-
tragsdaten des Vorjahres ausschließlich über 
das Internet zum Herunterladen unter der Ad-
resse www.elaisa.sachsen-anhalt.de unter der 
Rubrik „Antragsprogramm installieren“ zur 
12. KW bereitzustellen. Der nahezu vollstän-
dige Onlineabruf im letzten Antragsjahr hat 
sich bewährt. Für den datenschutzgerechten 
Datenabruf ist weiterhin die persönliche Iden-
tifikationsnummer (PIN) für die Zentrale In-
VeKoS-Datenbank (ZID) bzw. für die HIT-
Datenbank oder das gesonderte Kennwort für 

die elektronische Antrag-stellung erforderlich, 
welche Ihnen in den Vorjahren vom ALFF 
mitgeteilt wurde. Sorgen Sie schon jetzt für 
verfügbare PIN oder Kennwörter und Voll-
machten, wenn sie Berater für die Antragstel-
lung beauftragen. Die Freigabe der unmittel-
baren Online-Programm- und Datenbereitstel-
lung für das Antragsverfahren „Agrarantrag 
2017“ mittels Serienbrief an alle Antragsteller 
ist zum 18. März geplant.  
Zur Erhaltung einer hinreichend aktuellen 
Luftbildgrundlage wurden neue Luftbilder der 
Katasterverwaltung genutzt. Aus diesem 
Grund erhalten alle Antragsteller zur Eröff-
nung des Antragsverfahrens eine neue Raster-
daten- DVD zugesandt.  

 

 
Termine  
18. März  Freigabe des Antragsprogramms sowie Versand der DVD mit Luftbildern.  
15. Mai  „Antragstermin“: Schlusstermin für die Antragstellung ohne Verspätungskürzung 

und Basis für die Berechnung der nachfolgend genannten Fristen mit Ausnahme der 
Frist für die sanktionslose Änderung des Sammelantrags.  

31. Mai  Schlusstermin für die sanktionslose Änderung des Sammelantrages.  
9. Juni  „Antragsfristende“: Antragstermin + 25 Kalendertage nach dem Termin eingehende 

Anträge sind verfristet eingegangen und damit unzulässig.  
12. Juni  (Spätestes) Ende der Mitteilungsfrist für das Ergebnis der Vorabprüfung: Antrags-

termin + 26 Kalendertage (da der Termin dieses Jahr auf ein Wochenende fallen 
würde, verschiebt er sich auf den folgenden Arbeitstag) Ende der Vorabprüfung (pre-
liminary check, „Pre-Check“) der Flächenangaben auf Überlappungen und Informa-
tion der Antragsteller durch die Bewilligungsbehörden.  

19. Juni  Ende der Frist für Änderungen nach der Vorabprüfung: Antragstermin + 35 Ka-
lendertage; Schlusstermin für die sanktionslose Änderung der Flächenangaben hin-
sichtlich Lage und Größe, z.B. Übererklärungen oder Lageversatz; Bereinigung der 
Überlappungen durch den Antragsteller. 

 
 
 

3. Praxistag zur Gänsehaltung 
am 09. Mai 2017 in Bernburg 

 
NEULAND – Verein für tiergerechte und umweltschonende 
Nutztierhaltung e.V. lädt ein zum 
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3. Praxistag zur Gänsehaltung“ 
 
Termin:  Datum 
  10:00 bis 16.00 Uhr 
Ort:  Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
  Strenzfelder Allee 22 - 06406 Bernburg 
 

Der 3. Praxistages zur Gänsehaltung soll einen informativen 
Einblick gewähren und bestehende Fragestellungen hinsicht-
lich Haltungs- und Fütterungsgrundsätze unterschiedlicher 
Gänserassen ansprechen und marketingmäßige Aspekte im 
Absatz näher beleuchten. 
Die Weidemast von Gänsen stellt eine besonders tiergerechte 
Haltungsform dar und bietet Einkommensmöglichkeiten für 
Betriebe im Haupt- und Nebenerwerb. Potentiale darstellen, 
neue und weitere Vermarktungskanäle aufzeigen, Möglichkei-
ten einer zielorientierten Produktion und praxisnaher Bezug 
mit Erfahrungsaustausch ist das Ziel des 3. Praxistages zur 
Gänsehaltung. 
Die Weiterbildungsveranstaltung wird durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie gefördert.  
Die Landwirtschaftliche Rentenbank und die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt unterstüt-
zen das Projekt  
Veranstaltungsleitung/Moderation: 
Jochen Dettmer (Vorstandssprecher Neuland e.V.) 
Das Projekt wird unterstützt von.  

Tagungsprogramm: 

10:00 Uhr Begrüßung/Einführung 
   Jochen Dettmer; NEULAND e. V. 

 
10.10 Uhr Grußwort Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-

Anhalt 
 
10:20 Uhr Auswertung einer durchgeführten Ganskörperbeurteilung einschließlich Kochverhal-

ten und Geschmack 
Dr. Christian Schmidt, Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungs-
wirtschaft 

11.00 Uhr Aktuelle Vermarktungskennzahlen   
  Wolfgang Zahn, Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
 
11.10 Uhr Vergleichende Analyse ausgewählter Vermarktungskonzeptionen von Gänsen und 

Gänseprodukten 
Lisa Bluhm, Studentin Georg-August Universität Göttingen 
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11.30 Uhr Fütterungs- und Haltungsunterschiede von Gänserassen – was gilt es zu beachten 

Dr. Manfred Golze, ehem. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-
gie 

  Diskussion zu den Vorträgen 
 
13.00 Uhr Mittagspause 
14.00 Uhr Möglichkeiten und Anforderungen für Gansehalter und –vermarkter zur Belieferung 

des LEH  
 Markus Reh, Edeka- Regionaleinkäufer Brandenburg 
 Anett Grey, Regionalvertrieb Edeka Sachsen-Anhalt 
 
15.00 Uhr Praxisbericht: Vermarktungschancen und Hemmnisse im Absatz  
  Iris Tapphorn, Tapphorn Gänsehof - Brokdorf 
 
  Diskussion zu den Vorträgen 
 
16.00 Uhr  Schlusswort Jochen Dettmer und Dr. Manfred Golze  
   

 
Agrardieselantrag und Stromsteuer-
erstattung– neue Fristen und Formu-
lare 
aus: topagrar 02/2017 
 
Verwirrende Formulare und eine neue Frist 
zum 30.06. sorgen beim Agrardieselantrag 
aber auch bei der Stromsteuererstattung für 
Aufruhr. 
Spass gemacht haben sie noch nie, der Agrar-
dieselantrag oder der Antrag auf Stromsteuer-
erstattung. Doch in diesem Jahr hat der Zoll 
noch einmal kräftig einen draufgelegt. Sechs 
zusätzliche und relativ unverständliche Seiten 
sorgen derzeit bei Landwirten, Bauernverbän-
den, Maschinenringen und selbst bei den 
Hauptzollämtern vor Ort für heftige Diskussi-
onen. Denn die Generalzolldirektion hat of-
fenbar fast im Alleingang mit Hinweis auf die 
EU-Vorschriften zwei neue für Landwirte 
zwingende Formulare ins Internet eingestellt. 
 
Wie läuft der Antrag für 2016? 
Ganz genau sagen kann man es noch nicht, 
denn die aufbrandende Kritik bei Landwirten 
und Deutschem Bauernverband hat Haupt-
zollämter und Generalzolldirektion jetzt dazu 
veranlasst, über Änderungen nachzudenken. 
Für einen „normalen“ Landwirt oh-
ne Biogasanlage, Stromsteuererstattung etc., 
stellt sich der Agrardieselantrag derzeit wie 
folgt dar: Um die Erstattung zu erhalten, muss 

wie bisher zum 30.9.2017 der Antrag über die 
Menge vorliegen. Wie in den Vorjahren gibt 
es unter www.zoll.de zwei Optionen: 

• 1140 (Vollständiger Antrag): Diesen 
verwenden Sie bei Neugründungen, 
Betriebsleiterwechseln oder großer 
Änderung der Verbrauchsmengen. 
Hier fordert das zuständige Hauptzoll-
amt meist Belege an. ODER: 
1142 (Kurzantrag): Dieser ist Standard 
für Betriebe, die im Vorjahr einen An-
trag gestellt haben und keine großen 
Veränderungen aufweisen. 
Dazu kommen für Verbräuche in 2016 
zwei neue Formulare: 

• Das Formular 1139 ist zwingende Vo-
raussetzung für die Beihilfe! Es bein-
haltet die „Selbsterklärung zu staatli-
chen Beihilfen“ und fragt ab, welche 
Steuerbegünstigungen Sie erhalten. 
Neben dem Agrardiesel (§ 57 Energie-
steuergesetz) könnte das z. B. die 
Steuerentlastung für KWk-Anlagen 
sein (§ 53 a/b Energiesteuergesetz) o-
der die Steuerentlastung für die 
Stromsteuer (§ 9b Stromsteuergesetz). 
Weitere Abfragen stellen sicher, ob Ihr 
Unternehmen in Schwierigkeiten ist, 
z. B. in einer laufenden Insolvenz. 
Achtung: Das Formular 1139 wird 
derzeit angepasst. 
Beim zweiten neuen Formular haben 
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Sie die Wahl: Formular 1462 oder 
1463. Ganz wichtig bei beiden: Hier 
gilt die Abgabefrist 30.06.! 

 
Die erste Möglichkeit ist die jährliche Erklä-
rung per Formular 1462. Hier müssen Sie in 
den letzten drei Jahren erhaltene Steuerver-
günstigungen eintragen. Achtung Sonderregel 
für 2016: Für dieses Jahr müssen Sie nur Er-
stattungsbeträge eintragen, die Sie im 
2. Halbjahr 2016 (für den Verbrauch 2015) 
erhalten haben.  
Möglichkeit zwei: Haben Sie wie die meis-
ten Betriebe weniger als 150 000 € Steuerbe-
günstigungen in den letzten drei Jahren erhal-
ten? Dann lassen Sie sich von Formular 1462 
befreien und zwar, in dem Sie das Formular 
1463 ausfüllen. Vorteil: Die Befreiung durch 
1463 gilt immerhin für drei Jahre, Abgabefrist 
ist auch hier der 30.06.2017. Auch hier müs-
sen Sie nur die Steuerentlastungen angeben, 
die Sie im zweiten Kalenderhalbjahr 2016 
erhalten haben. 
 
Wie geht es jetzt weiter? 
Weil die Zollverwaltung angekündigt hat, die 
neuen Formulare weiter anzupassen, z. B. 
auch für das Onlineverfahren, sollten Sie vor 
dem Ausfüllen immer noch einmal im Inter-
net schauen, ob Sie auch das aktuelle Formu-
lar haben! Darüber hinaus ist fraglich, wel-
chen Auskünften man derzeit Glauben schen-
ken kann: So wehrten sich die überraschten 
Hauptzollämter im Januar in einem Brand-
brief gegen die Blitzaktion von oben und ent-
wickelten eigene Umgehensweisen mit den 
neuen Formularen. So haben einige Haupt-
zollämter Anfang des Jahres den Landwirten 
offenbar auffällig schnell bereits nach zwei 
Wochen die Agrardieselerstattungen für 2016 
überwiesen, ohne die neuen Formulare einzu-
fordern. Und das, obwohl auf der Internetseite 
des Zolls klipp und klar steht, dass der Antrag 
auf Steuerentlastung ohne die neue Selbster-
klärung abgelehnt wird. 
Für Landwirte wichtig wäre jetzt, dass das 
Verfahren einfacher wird.  
• Ihnen brennt dabei Folgendes unter den 

Nägeln: 
• Die Formulare sind verwirrend. 
• Ohne Hilfe ist hier nahezu jeder Landwirt 

aufgeschmissen. 

• Viele der abgefragten Daten liegen bereits 
bei den Behörden vor. 

• Manche Formulare sind nicht elektronisch 
zu versenden, einzige Vorgehensweise ist 
der Ausdruck aus dem Internet mit Post-
versand. 

 
https://www.topagrar.com/leserservice/Betrie
bsleitung-Agrardieselantrag-So-fuellen-Sie-
ihn-richtig-aus-7764838.html 
 
 
 
 
 
Schreiben von RA Michel, Templin an die 
Landwirtschaftsminister zum 
  
Vorgehen der BVVG nach dem 
Scheitern der Windkraftklausel  
 
Sehr geehrte (r) Minister (-in),  
ich vertrete viele Landwirte anwaltlich, die 
nach dem Urteil des Kammergerichts Berlin 
zur Unwirksamkeit der Windkraftklausel dem 
Ansinnen der BVVG ausgesetzt sind, dass vor 
vielen Jahren gekaufte betriebsnotwendige 
Land zu verlieren. Es handelt sich um folgen-
den Sachverhalt:  
 

� Das Kammergericht Berlin hat am 
21.12.2016 das landgerichtliche Urteil be-
stätigt, dass die sogenannte Windkraftklau-
sel in den Kaufverträgen der BVVG un-
wirksam ist. Die Klausel benachteiligt 
demnach die Käufer über Gebühr.  

 

� Die BVVG hat sich in ca. 20.000 Kaufver-
trägen über den vergünstigten Erwerb 
durch Pächter und Alteigentümer rechts-
widrig vorbehalten, 75 % des Wertes eines 
Windkraftstandortes abzuschöpfen.  

 

� In mindestens 400 Fällen mussten Land-
wirte deshalb bereits bei einer Windnut-
zung erhebliche Zahlungen (in der Regel 
mehrere hunderttausend Euro pro Standort) 
an die BVVG zahlen.  

 

� Die BVVG reagierte auf das Urteil des 
Kammergerichts mit einer im Zweifel er-
neut rechtswidrigen Gegenmaßnahme. Sie 
erklärte noch am 19.12.2016 erstmalig den 
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zwangsweisen Rückkauf landwirtschaftli-
cher Flächen, die ein Pächter im Süden von 
Brandenburg vor 15 Jahren erworben hat 
und für die er am 22.12.2016 eine Bauge-
nehmigung für 3 Windkraftanlagen erhielt.  

 

� Die BVVG erklärte in einem Gespräch zu 
diesem Vorgang, dass sie wegen der Un-
wirksamkeit der sogenannten „Windkraft-
klausel“ allen betroffenen Land- und 
Forstwirten den zwangsweisen Rückkauf 
androhen wird, sollten sie nicht zahlungs-
bereit sein. Das betrifft eine nicht überseh-
bare Zahl von Flächeneigentümern in 
Windeignungsgebieten.  

 
� Das vertragliche Rückkaufsrecht hat sich 

die BVVG, so wie die „Windkraftklausel“, 
in allen ca. 20.000 Kaufverträgen vorbe-
halten. Es beruht auf § 12 Flächenerwerbs-
verordnung und ist für eine ganz andere 
planungsrechtliche Entwicklung vorgese-
hen gewesen.  

 

� Die BVVG bietet dem Eigentümer der 
Windstandorte an, dass er durch eine Zah-
lung in Höhe von mehreren hunderttausend 
Euro (entsprechend der unwirksamen 
Klausel) den Vollzug der erklärten Rück-
auflassung verhindern kann.  

 

� Dieses Rückkaufrecht dürfte genauso we-
nig bestehen wie der Zahlungsanspruch aus 
der Windkraftklausel.  

 

� Die BVVG hat eine erstrangige Rückauf-
lassungsvormerkung für die betroffenen 
Flächen. Die Windkraftanlagen können nur 
errichtet werden, wenn die BVVG diese 
Vormerkung löschen lässt oder im Rang 
zurücktritt. Das Verhalten der BVVG emp-
finden die betroffenen Landwirte zurecht 
als Erpressung, da sie die Löschungsbewil-
ligung nur nach Zahlung der von der 
BVVG rechtsgrundlos geforderten Summe 
erhalten.  

 

� Eine gerichtliche Geltendmachung, dass 
die BVVG kein Rückkaufrecht hat und 
deshalb die Löschungsbewilligung erteilen 
muss, würde durch Zeitablauf den Bau der 

Windkraftanlagen gefährden, wahrschein-
lich vereiteln.  

 
Das Urteil des Kammergerichts ist zunächst 
sehr zu begrüßen. Der Gesetzgeber hat mit 
dem Ausgleichsleistungsgesetz nicht gewollt, 
dass die BVVG diese Form der Abschöpfung 
einer Werterhöhung des Ackers noch Jahr-
zehnte später betreibt.  
Es hat viele Jahre gedauert, bis die Unwirk-
samkeit der Windkraftklauseln so wie andere 
vertragliche Regelungen in den Verträgen der 
BVVG gerichtlich festgestellt werden wurde.  
Die BVVG nutzte solange die unklare Rechts-
lage und die Verhandlungsschwäche der 
Landwirte aus, die auf die Mitwirkung der 
BVVG wegen der erforderlichen Löschungs-
bewilligung angewiesen waren.  
Die BVVG begibt sich mit ihrem aktuellen 
Verhalten, die Ausweisung von Windeig-
nungsgebieten für einen zwangsweisen Rück-
kauf zu missbrauchen, in eine rechtliche 
Grauzone. Die Praxis, auf diesem Weg eine 
Zahlung von Landwirten zu erzwingen, die 
ihr gerade vom Kammergericht versagt wur-
de, ist rechtsstaatlich im hohen Maße bedenk-
lich.  
 
Ich bitte Sie, sich zusammen mit Ihren Minis-
terkollegen der anderen neuen Bundesländer 
dafür einzusetzen, dass diese neue Variante 
der BVVG als staatliche Privatisierungsstelle, 
auf die Landwirte Zwang auszuüben (um den 
Begriff „Erpressung“ zu vermeiden), unter-
bunden wird, ohne dass erst wieder ein langes 
Klageverfahren erforderlich wird. Die be-
troffenen Landwirte benötigen angesichts der 
großräumigen Ausweisung neuer Windeig-
nungsgebiete schnell Rechtssicherheit.  
Meines Erachtens sollten nach nunmehr 22 
Jahre die Restriktionen der Flächenerwerbs-
verordnung grundlegend überdacht und über-
wiegend gestrichen werden. Die damaligen 
Überlegungen kurz nach der Wiedervereini-
gung wurden inzwischen durch die Wirklich-
keit überholt. Es ist Zeit, dass die betroffenen 
Landwirte von der inzwischen unangemesse-
nen Bevormundung der BVVG befreit wer-
den.  
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Gasversorgung abseits der Erdgasnetze: TÜV Nord bescheinigt Primagas hohe 
Kundenzufriedenheit und Montagequalität 

 
In ländlichen Regionen ist häufig eine netzunabhängige Energieversorgung erforderlich. 
Flüssiggas ist nicht nur eine zeitgemäße Lösung: Mit PRIMAGAS kann man gleichzeitig auf 
einen erfahrenen, zertifizierten Partner vertrauen. Der Flüssiggasversorger konnte den TÜV 
Nord erneut gleich zweifach überzeugen: Zum wiederholten Mal haben die Experten das 
Krefelder Unternehmen mit dem Prüfzeichen „Geprüfte Service- und Montagequalität“ aus-
gezeichnet. Zusätzlich erhielt das Unternehmen 2016 zum 4. Mal das Zertifikat „Geprüfte 
Kundenzufriedenheit“.  
 
Bereits zum zweiten Mal in Folge hat der TÜV Nord den Krefelder Flüssiggasversorger Primagas 
mit dem Siegel „Geprüfte Service- und Montagequalität“ ausgezeichnet. Mit einer Gesamtnote von 
1,1 im Bereich der Montagequalität konnte das Unternehmen das gute Niveau der Vorjahre halten. 
Auch bei der Kundenzufriedenheit erzielte Primagas 2016 wieder sehr gute Ergebnisse: 93 Prozent 
der befragten Kunden gaben an, „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit dem Service zu sein. Im 
ländlichen Raum bietet umweltschonendes Flüssiggas alle Vorteile einer Gasversorgung – ohne 
Anschluss ans Erdgasnetz. Das Siegel „Geprüfte Kundenzufriedenheit“ ist eine gute Vorausset-
zung für Unternehmen, die eine Zertifizierung ihrer Service- und Montagequalität anstreben. Diese 
erfordert darüber hinaus die Auditierung der spezifischen Prozesse im Unternehmen und mehrere 
Prüfungen der Montageleistung an Kundenanlagen vor Ort. 
 
„Wir freuen uns, dass unsere Kunden zufrieden sind und wir zudem auch den TÜV Nord erneut 
überzeugen konnten“, sagt Thomas Landmann, Verkaufsdirektor bei Primagas. „Wir analysieren 
regelmäßig das Feedback von Kunden und Experten – sie helfen uns dabei, unser Angebot und 
unseren Service stetig zu verbessern.“ 
 
Primagas punktet gleich zweifach 
92 Prozent der befragten Kunden sind „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit der Planung und Instal-
lation ihrer Anlage. Das gilt auch für über 90 Prozent der Befragten in Bezug auf die Kundenbe-
treuung vor Ort. 95 Prozent würden sich wieder für Primagas entscheiden. 
Die positive Einschätzung teilen auch die Experten vom TÜV Nord: Um die Service- und Montage-
qualität zu prüfen, untersuchen die Sachverständigen stichprobenartig bei Kunden Materialien, 
Montage und Installation, Aufstellung und Einlagerung von Behältern sowie die Dokumentation von 
Prüfunterlagen. Die Gesamtnote von 1,1 für die Montagequalität bei Primagas bestätigt: Alle ge-
prüften Flüssiggasanlagen und Behälter erfüllen Standards über die Regelwerke hinaus, sind fach-
gerecht eingebaut und verfügen über eine ordnungsgemäße Dokumentation.  
 
Nach der erfolgreichen Zertifizierung darf Primagas für ein weiteres Jahr das Prüfzeichen „Geprüfte 
Service- und Montagequalität“ des TÜV NORD führen. Das ist nur Unternehmen vorbehalten, de-
ren Montagequalität mit 2,0 oder besser bewertet wurde.  
Um das Siegel „Geprüfte Kundenzufriedenheit“ zu erhalten, muss die Weiterempfehlungsquote bei 
mindestens 35 Prozent liegen. Mit einer Durchschnittsnote von 1,1 bei den Montageprüfungen und 
einer Weiterempfehlungsrate von 71 Prozent übertrifft Primagas diese Vorgaben bei weitem.  
(Erfahren Sie mehr auf www.primagas.de) 
 

 
 

Kontakt PRIMAGAS Energie GmbH & 
Co. KG: 
Oliver Kloss 
Luisenstraße 113 
47799 Krefeld 
Fon 0172 2636361  
okloss@primagas.de 
www.primagas.de 
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Flüssiggas wird in Tanks direkt vor Ort zur Verfügung gestellt. Diese können oberirdisch aufgestellt 
oder unter der Erde eingelagert werden. Flüssiggas ist problemlos in Wasserschutzgebieten einsetzbar, 
denn es gefährdet das Grundwasser nicht, im Gegensatz zu Öl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flüssiggas ist ideal für die Versorgung von Hallenheizungssystemen – beispielsweise in der Milchvieh-
wirtschaft. PRIMAGAS arbeitet mit führenden Hallenheizungs-Herstellern zusammen. 
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Fragen und Antworten zu den neuen Strompreisen 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

                                                  Stromliefervertrag E.ON StromAgro efix 2017 
           

 

 

Preisblatt E.ON StromAgro efix 

Information zu Umlagen und Aufschlägen für 2017 

Die Nettopreise Energie sind bis zum 31.12.2017 garantiert. 

Netzbetreiber: Avacon AG 
Preise für PLZ 39179 Barleben 

Eintarifzähler 
ET 

[Cent/kWh] 

 Doppeltarifzähler 
                    HT                                            NT 
                                   [Cent/kWh] 

Netto-Arbeitspreis Energie Preisgarantie! 5,40  6,14 4,64 

weitere zu zahlende Arbeitspreis-Bestandteile 
+ Arbeitspreis Netz im Netzgebiet der Avacon AG netto 

 
6,710 

  
6,710 

 
6,710 

+ EEG-Umlage netto 6,880  6,880 6,880 

+ KWKG-Umlage netto 0,438  0,438 0,438 

+ Offshore-Umlage nach §17f EnWG netto -0,028  -0,028 -0,028 

+ Umlage für abschaltbare Lasten 0,006  0,006 0,006 

+ §19 StromNEV-Umlage netto 0,388  0,388 0,388 

+ Konzessionsabgabe netto 1,320  1,320 0,610 

+ Stromsteuer netto 2,050  2,050 2,050 

= Arbeitspreis gesamt netto im Netzgebiet der Avacon AG 23,164  23,904 21,694 

+ Mehrwertsteuer 19% 
= Arbeitspreis gesamt brutto im Netzgebiet der Avacon AG 

19% 
27,57 

 19% 
28,45 

19% 
25,82 

 
Netto-Grundpreis Energie Preisgarantie! 

[Euro/Jahr] 
42,00 

 [Euro/Jahr] 
42,00 

weitere zu zahlende Grundpreis-Bestandteile  
+ Grundpreis Netz inkl. Abrechnung netto  
   im Netzgebiet der Avacon AG 

 
 

60,00 

  
 

60,00 

+ Entgelt Messstellenbetrieb (inkl. Messdienstleistung) netto 9,12  16,96 

= Grundpreis gesamt netto im Netzgebiet der Avacon AG 111,12  118,96 

+ Mehrwertsteuer 19%  19% 

= Grundpreis brutto im Netzgebiet der Avacon AG 132,23  141,56 
Preisstand der Netto-Energiepreise 1.3.2014. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer. 
Verantwortlich für die Festlegung bzw. Änderung der Schwachlast-/Niedertarifzeiten ist ausschließlich der jeweils örtlich zuständige Netzbetreiber. Informationen hierzu erhalten Sie beim 
jeweiligen Netzbetreiber. 
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